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§ 9 (1) Nr. 1 BauGB

 Gewerbegebiet
(siehe textl. Festsetzungen § 1)

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Planzeichenerklärung

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB

Grundflächenzahl0,6

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

II Zahl der Vollgeschosse

§ 9 (1) Nr. 2 BauGBBAUWEISE; BAUGRENZE

Baugrenze

§ 9 (1) Nr. 11 BauGB

öffentliche Straßenverkehrsfläche

VERKEHRSFLÄCHEN

§ 9 (1) Nr. 15 BauGBGRÜNFLÄCHEN

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes § 9 (7) BauGB

§ 23 BauNVO

§ 16 (2) Nr. 3 BauNVO

§ 16 (2) Nr. 1 BauNVO

§ 8 BauNVO

Öffentliche Grünfläche
Zweckbestimmung "örtlicher Grünzug"
(siehe textl. Festsetzungen § 6)

Straßenbegrenzungslinie

SONSTIGE DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

3 Gebäude

172
1

Flurstücksnummer

Flurstücksgrenzen mit Grenzpunkten

Bemaßung

GE

öffentliche Verkehrsflächen mit der besonderen
Zweckbestimmung: "Fuß- und Radweg"F/R

Ö

a

abweichende Bauweise, im Sinne einer
offenen Bauweise; ohne Begrenzung der
Gebäudelänge
(siehe textl. Festsetzungen § 4)

§ 22 BauNVO

FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ,
ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON
BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT § 9 (1) Nr. 20, 25 BauGB

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(siehe textl. Festsetzungen § 5)

§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (siehe textl. Festsetzungen § 6)

§ 9 (1) Nr. 20 BauGB

Umgrenzung von Flächen für Vorkehrungen zum
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes -
Lärmschutzwall (siehe textl. Festsetzungen § 7(2))

§ 9 (1) Nr. 24 BauGB

Geschoßflächenzahl1,0 § 16 (2) Nr. 2 BauNVO

Hmax = maximale Gebäudehöhe
(siehe textl. Festsetzungen § 3)

§ 16  BauNVOHmax=
12 m

Abgrenzung der Teiländerungen der B-Pläne Nr. 16A
und 16B

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen § 16 (5) BauNVO

eingeschränktes Gewerbegebiet
(siehe textl. Festsetzungen § 2) § 8 BauNVOGE 1/GE 2E

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu Gunsten
der Anlieger und Ver- und
Entsorgungsberechtigten zu belastende Flächen

§ 9 (1) Nr. 21 BauGBGFL

5

§ 9 (6) BauGBDENKMALSCHUTZ

Einzelanlage, die dem Denkmalschutz unterliegt
(siehe textl. Festsetzungen § 6 und Hinweise Nr. 2)

max. Schall-Emissionskontingente  [dB(A) m²]
T= Tag, N= Nacht (siehe textl. Festsetzungen § 7 (1))

T=

N=

§ 9 (1) Nr. 24 BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Zusatzkontingente
(siehe textl. Festsetzungen § 7 (1)) § 9 (1) Nr. 24 BauGB

Richtungssektoren
(siehe textl. Festsetzungen § 7 (1)) § 9 (1) Nr. 24 BauGB1

E

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung
freizuhalten sind (Bauverbotszone gem. § 24 NStrG)
(siehe textl. Festsetzungen § 10)

§ 9 (1) Nr. 10 BauGB

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Sichtdreiecksflächen, auf diesen Flächen sind jegliche
sichtbehindernde Einrichtungen, bauliche Anlagen und
Bewuchs ab einer Höhe von 0,80 m gemessen von der jeweils
nächstliegenden Fahrbahnoberkante unzulässig.

Maßstab 1:1.000

Übersichtsplan Maßstab 1 : 25.000

Planungsbüro REINOLD
Raum- und Stadtplanung IfR

31737 Rinteln - Seetorstraße 1a
Telefon 05751 - 9646744 Telefax 05751 - 9646745

Bauleitplanung der Gemeinde Neuenkirchen
Landkreis Heidekreis

Bebauungsplan Nr. 16C
„Gewerbegebiet Boschstraße“
einschl. örtlicher Bauvorschriften,

einschl.  Teiländerung des
Bebauungsplanes Nr. 16A

„Gewerbegebiet Herteler Straße“
und Teiländerung des

Bebauungsplanes Nr. 16B
"Gewerbegebiet Siemensstraße"

- Abschrift -

Kartengrundlage: Topographische Karte 1:25.000 (TK 25)
        Maßstab: 1:25.000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsichen Vermessungs-
und Katasterverwaltung

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2016

Präambel des Bebauungsplanes
(einschl. örtlicher Bauvorschriften)

Aufgrund der  §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 58 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und § 84 der Niedersächsischen
Bauordnung hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen diesen Bebauungsplan Nr. 16C
"Gewerbegebiet Boschstraße“, einschl. örtlicher Bauvorschriften, einschl. Teiländerung des
Bebauungsplanes Nr. 16A "Gewerbegebiet Herteler Straße“ und Teiländerung des
Bebauungsplanes Nr. 16B "Gewerbegebiet Siemensstraße", bestehend aus der Planzeichnung
und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen - sowie den nebenstehenden örtlichen
Bauvorschriften - als Satzung beschlossen.

Neuenkirchen, den 27.06.2018

gez. Brunkhorst                                               L.S.
.....................................
Bürgermeister

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Neuenkirchen hat in seiner Sitzung am 12.05.2016 die Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 16C "Gewerbegebiet Boschstraße“, einschl. örtlicher Bauvorschriften,
einschl. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 16A "Gewerbegebiet Herteler Straße“ und
Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 16B "Gewerbegebiet Siemensstraße", beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 25.11.2016 ortsüblich bekanntgemacht
worden.

Neunkirchen, den 27.06.2018

gez. Brunkhorst                                               L.S.
...........................................
Bürgermeister

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab: 1:1000

Gemarkung: Neuenkirchen
Flur:  4

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

© 2016
Landesamt für Geoinformation

      und Landesvermessung Niedersachsen

Regionaldirektion Sulingen-Verden

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand
vom11.07.2016).
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch
einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Soltau, den 28.06.2018
LGLN, Regionaldirektion Sulingen-Verden, Katasteramt Soltau

gez. Twesten                                                 L.S.
......................................................................
(Unterschrift)

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 16C "Gewerbegebiet Boschstraße“, einschl. örtlicher
Bauvorschriften, einschl. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 16A "Gewerbegebiet Herteler
Straße“ und Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 16B "Gewerbegebiet Siemensstraße",
sowie der Begründung einschl. Umweltbericht wurde ausgearbeitet vom:

Begründung und Planzeichnung: Umweltbericht:

Planungsbüro REINOLD Planungsgruppe Umwelt
Seetorstraße 1a Stiftstr. 12
31737 Rinteln 30159 Hannover
Tel.: 05751 - 9646744 Tel.: 0511 -  51949780
Fax: 05751 - 9646745 Fax: 0511 - 51949783

Rinteln, den 22.06.2018 Hannover, den 25.06.2018

gez. Reinold                          L.S.                    gez. Kraetzschmer                    L.S.
.................................... ....................................
Planverfasser Planverfasser

Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Neuenkirchen hat in seiner Sitzung am 08.06.2017 dem Entwurf des
Bebauungsplanes Nr. 16C "Gewerbegebiet Boschstraße“, einschl. örtlicher Bauvorschriften, einschl.
Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 16A "Gewerbegebiet Herteler Straße“ und Teiländerung des
Bebauungsplanes Nr. 16B "Gewerbegebiet Siemensstraße", und dem Entwurf der Begründung einschl.
Umweltbericht zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 07/08.07.2017 ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 16C "Gewerbegebiet Boschstraße“, einschl. örtlicher Bauvorschriften,
einschl. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 16A "Gewerbegebiet Herteler Straße“ und Teiländerung des
Bebauungsplanes Nr. 16B "Gewerbegebiet Siemensstraße", und der Entwurf der Begründung einschl.
Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom
25.07.2017 bis 01.09.2017 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen und wurden gem. § 4 a Abs. 4
BauGB zusammen mit der ortsüblichen Bekanntmachung zeitgleich auf der Internetseite der Gemeinde
Neuenkirchen zur Einsichtnahme bereitgestellt.

Neuenkirchen, den 27.06.2018

gez. Brunkhorst                                                             L.S.
...................................
Bürgermeister

Erste erneute, eingeschränkte und verkürzte öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Neuenkirchen hat in seiner Sitzung am 28.09.2017 dem geänderten
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 16C "Gewerbegebiet Boschstraße“, einschl. örtlicher Bauvorschriften,
einschl. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 16A "Gewerbegebiet Herteler Straße“ und Teiländerung des
Bebauungsplanes Nr. 16B "Gewerbegebiet Siemensstraße", und dem geänderten Entwurf der Begründung
einschl. Umweltbericht zugestimmt und die erneute, eingeschränkte und verkürzte öffentliche Auslegung gem. §
4 a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der erneuten, eingeschränkten und verkürzten öffentlichen Auslegung wurden am 24.10.2017
ortsüblich bekannt gemacht.

Der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 16C "Gewerbegebiet Boschstraße“, einschl. örtlicher
Bauvorschriften, einschl. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 16A "Gewerbegebiet Herteler Straße“ und
Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 16B "Gewerbegebiet Siemensstraße", und der geänderte Entwurf der
Begründung einschl. Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen haben vom 13.11.2017 bis 28.11.2017 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 a Abs. 3 BauGB
erneut, eingeschränkt auf die Änderungsgegenstände und verkürzt auf zwei Wochen öffentlich ausgelegen und
wurden gem. § 4 a Abs. 4 BauGB zusammen mit der ortsüblichen Bekanntmachung zeitgleich auf der
Internetseite der Gemeinde Neuenkirchen zur Einsichtnahme bereitgestellt. .

Neuenkirchen, den 27.06.2018

gez. Brunkhorst                                                             L.S.
...................................
Bürgermeister

Zweite erneute, eingeschränkte und verkürzte öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Neuenkirchen hat in seiner Sitzung am 15.03.2018 dem geänderten
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 16C "Gewerbegebiet Boschstraße“, einschl. örtlicher Bauvorschriften,
einschl. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 16A "Gewerbegebiet Herteler Straße“ und Teiländerung des
Bebauungsplanes Nr. 16B "Gewerbegebiet Siemensstraße", und dem geänderten Entwurf der Begründung
einschl. Umweltbericht zugestimmt und die erneute, eingeschränkte und verkürzte öffentliche Auslegung gem. §
4 a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der erneuten, eingeschränkten und verkürzten öffentlichen Auslegung wurden am 22.03.2018
ortsüblich bekannt gemacht.

Der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 16C "Gewerbegebiet Boschstraße“, einschl. örtlicher
Bauvorschriften, einschl. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 16A "Gewerbegebiet Herteler Straße“ und
Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 16B "Gewerbegebiet Siemensstraße", und der geänderte Entwurf der
Begründung einschl. Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen haben vom 11.04.2018 bis 27.04.2018 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 a Abs. 3 BauGB
erneut, eingeschränkt auf die Änderungsgegenstände und verkürzt auf zwei Wochen öffentlich ausgelegen und
wurden gem. § 4 a Abs. 4 BauGB zusammen mit der ortsüblichen Bekanntmachung zeitgleich auf der
Internetseite der Gemeinde Neuenkirchen zur Einsichtnahme bereitgestellt. .

Neuenkirchen, den 27.06.2018

gez. Brunkhorst                                                             L.S.
...................................
Bürgermeister

I. Textliche Festsetzungen

§ 1 Art der baulichen Nutzung - Gewerbegebiet (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 8 BauNVO)

(1) Innerhalb des im Bebauungsplan festgesetzten Gewerbegebietes (GE-Gebiet) sind nachfolgend
aufgeführte Nutzungen gem. § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässig:

a. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,
b. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
c. Tankstellen.

(2) Innerhalb des im Bebauungsplan festgesetzten Gewerbegebietes (GE-Gebiet) sind nachfolgend
aufgeführte Nutzungen gem. § 8 Abs. 3 i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO ausnahmsweise zulässig:

a. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind,

b. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,

(3) Innerhalb des im Bebauungsplan festgesetzten Gewerbegebietes (GE-Gebiet) sind nachfolgend
aufgeführte Nutzungen gem. § 8 Abs. 3 i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO unzulässig:

- Vergnügungsstätten.

§ 2 Art der baulichen Nutzung – eingeschränktes Gewerbegebiet
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 8 BauNVO)

(1) Innerhalb des im Bebauungsplan festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebietes (GE  1- und 
GE  2-Gebiet) sind nachfolgend aufgeführte Nutzungen gem. § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässig:

a. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,
b. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
c. Anlagen für sportliche Zwecke.

(2) Innerhalb des im Bebauungsplan festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebietes (GE  1- und 
GE  2-Gebiet) sind nachfolgend aufgeführte Nutzungen gem. § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise
zulässig:

a. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber, die dem 
Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet 
sind,

b. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie
c. Nutzungen und Einrichtungen, die gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

genehmigungspflichtig sind

(3)      Innerhalb des im Bebauungsplan festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebietes (GE  2-Gebiet) sind
          nachfolgend aufgeführte Nutzungen gem. § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässig:

- Vergnügungsstätten.

(4) Innerhalb des im Bebauungsplan festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebietes (GE  1- und 
GE  2-Gebiet) werden nachfolgend aufgeführte Nutzungen gem. § 1 Abs. 5 und 9 i.V.m. § 8 Abs. 3
BauNVO ausgeschlossen:

a. Tankstellen,
b. Anlagen zur energetischen Nutzung von Biomasse,
c. Betriebe, die der Störfallverordnung unterliegen.

(5) Innerhalb des im Bebauungsplan festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebietes (GE  1-Gebiet)
werden nachfolgend aufgeführte Nutzungen gem. § 1 Abs. 6 i.V.m. § 8 Abs. 3 BauNVO ausgeschlossen:

- Vergnügungsstätten.

(6) Der Verkauf von Waren an Endverbraucher ist nur zulässig, wenn diese im Zusammenhang mit dem auf
dem Betriebsgrundstück ausgeübten Herstellungs-, Bearbeitungs-, Reparatur- oder
Dienstleistungsgewerbe stehen und diese Nutzung nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche
einnimmt (gem. § 1 Abs. 9 BauNVO).

§ 3 Höhenbegrenzung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 3 BauNVO)

(1) Die Höhe der baulichen Anlagen wird im GE  1- und GE  2-Gebiet auf max. 12 m begrenzt.

(2) Gemäß § 31 (1) BauGB sind von der im Bebauungsplan festgesetzten Höchstgrenze der Höhe baulicher
Anlagen Ausnahmen zulässig, soweit diese aus immissionsschutzrechtlichen Gründen (z.B.
Schornsteine) oder aus Gründen des technischen Betriebs (z.B. Aufzüge, Silos, usw.) erforderlich sind.
Für etwaige Ausnahmen wird die Höhe auf max. 3 m über dem festgesetzten Höhenmaximum
festgesetzt.

(3) Bezugsebene im Sinne dieser Satzung ist die zur Erschließung des Grundstückes notwendige
öffentliche Verkehrsfläche im Ausbauzustand. Steigt das Gelände von der Verkehrsfläche zum
Gebäude, so dürfen die o.g. Maße um einen Zuschlag überschritten werden; der zulässige Zuschlag
ergibt sich aus der Differenz zwischen der Höhe der natürlichen Geländeoberfläche, gemessen an der
der Verkehrsfläche zugewandten Seite des Gebäudes, in der Mitte der an die Verkehrsfläche
angrenzenden Grundstücksgrenze und der Bezugsebene. Geringfügige, baubedingte Abweichungen
von bis zu 0,1 m sind zulässig. Bei Eckgrundstücken gilt die Grundstücksseite, welche die für die
Erschließung des Grundstückes notwendige Zufahrt aufweist.

§ 4 Abweichende Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

Innerhalb des im Bebauungsplan festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebietes (GE  1- und 
GE  2-Gebiet) gilt eine abweichende Bauweise im Sinne der offenen Bauweise ohne Begrenzung der
Gebäudelänge.

§ 5 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

(1) Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Flächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB sind
standortgerechte, im Naturraum heimische Sträucher und Bäume zu pflanzen, zu erhalten und bei
Abgang zu ersetzen (Hinweis Nr. 4). Die Pflanzungen sind aus heimischen, 2 x verpflanzten Sträuchern
mit Höhen zwischen 60 bis 100 cm und Bäumen als 2 x verpflanzte Heister mit Höhen zwischen 150 bis
200 cm herzustellen. Die Bäume und Sträucher sind zueinander versetzt, mit einem Abstand von 1,50 m
zueinander und in Gruppen von 5 bis 7 Stück pro Art zu pflanzen. Sie sind so anzulegen und zu pflegen,
dass sich ein artenreiches, freiwachsendes Gehölz entwickeln kann. Die Pflanzung und Artenauswahl
richtet sich nach der unter Hinweis Nr. 4 beigefügten Artenliste.

(2) Je angefangene 12 Stellplätze ist zwischen den Stellplätzen als gliederndes Element ein Laubbaum mit
einem Stammumfang von mindestens 14 cm in 1 m Höhe einschl. Baumscheibe (= ca. 5 x 2,30 m)
anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang von Gehölzen ist entsprechender Ersatz zu
pflanzen. Die entsprechenden Laubbäume im v.g. Sinne sind dem Hinweis Nr. 4 zu entnehmen.

(3) Die in (1) und (2) festgesetzten Pflanzmaßnahmen sind spätestens bei Beginn der Hochbaumaßnahmen
auszuführen.

§ 6 Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

(1) Die als öffentliche Grünfläche (Ö) mit der Zweckbestimmung „örtliche Grünfläche“ festgesetzte Fläche
ist als arten- und kräuterreiches Extensivgrünland herzustellen und einer regelmäßigen Mahd
(zweischürige Mahd mit erstem Termin nicht vor Anfang Juli) zu unterziehen, sodass eine Verbuschung
der Fläche vermieden wird. Die bestehenden Gehölze sind zu erhalten. Bei Abgang von Gehölzen ist
entsprechender Ersatz zu pflanzen (Sträucher: 2 x verpflanzt, Höhe zwischen 60 bis 100 cm; Bäume:
2 x verpflanzte Heister, Höhe zwischen 150 bis 200 cm). Die Pflanzung und Artenauswahl richtet sich
nach der unter Hinweis Nr. 4 beigefügten Artenliste.

(2) Innerhalb der mit einem (*) gekennzeichneten öffentlichen Grünfläche ist das vorhandene Hügelgrab zu
erhalten. Maßnahmen zur Pflege und Unterhaltung der Fläche sind mit der zuständigen
Denkmalschutzbehörde des Landkreis Heidekreis oder dem Niedersächsischen Landesamt für
Denkmalpflege abzustimmen.

§ 7 Festsetzungen zum Immissionsschutz (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

(1) Festsetzung von Lärmemissionskontingenten (LEK) im Bebauungsplan

In den im Bebauungsplan festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebieten (GE  1- und GE  2-Gebiet)
sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren Geräusche die in der folgenden Tabelle
angegebenen Emissionskontingente LEK,i nach DIN 45691 weder tags (6.00 – 22.00 Uhr) noch nachts
(22.00 – 6.00 Uhr) überschreiten.

Emissionskontingente tags und nachts in dB(A)

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5.

Für die im Bebauungsplan dargestellten Richtungssektoren 1, 2 und 3 erhöhen sich die
Emissionskontingente LEK,i um folgende Zusatzkontingente:

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 45691:2006-12,
Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte j im Richtungssektor k LEK,i durch
LEK,i + LEK,zus,i,k zu ersetzen ist.

(2) Lärmschutzwall

Innerhalb der festgesetzten Fläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB ist ein 3 m hoher Lärmschutzwall zu
errichten und gem. § 5 der textlichen Festsetzungen zu begrünen. Der Kern des Walles ist aus
Füllboden herzustellen und mit Oberboden anzudecken. Die ausschließliche Herstellung des Walles aus
Oberboden ist nicht zulässig. Der Bezugspunkt für die Ermittlung der o.g. Höhen wird durch die südlich
angrenzende Visselhöveder Straße gebildet. Der maßgebliche Bezugspunkt wird durch die an das
Plangebiet angrenzende Grenze der Visselhöveder Straße im ausgebauten Zustand gebildet.

§ 8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

(1) Maßnahmen für den Artenschutz

1. Um das Risiko einer baubedingten Zerstörung von Nestern oder Eiern oder die baubedingte 
Tötung von Individuen insbesondere auch der ubiquitären Vogelarten zu vermeiden, haben die 
Baufeldfreiräumung und insbesondere erforderliche Baumfällungen oder Gehölzrückschnitte nur 
in der Zeit zwischen 01. Oktober und 28. Februar zu erfolgen. Sollte ein Baubeginn bzw. eine 
Baufeldräumung innerhalb der Vogelbrutzeit vorgesehen werden, so ist vor Beginn der 

Baufeldräumung eine örtliche Überprüfung des Plangebietes auf mögliche Vogelbruten und 
Fledermausquartiere von einer qualifizierten Fachkraft (Ornithologie/ Fledermauskunde) 
durchzuführen.

2. Für die notwendigen Baumfällungen ist eine ökologische Bauüberwachung durchzuführen, im 
Rahmen derer ggf. Schutzmaßnahmen für Fledermäuse zur Vermeidung artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände vorzusehen sind.

3. Aufgrund des teilweisen Verlustes der vorgefundenen Höhlenbäume sind vor bzw. spätestens 
zeitgleich mit der Fällung der Bäume im Winter Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 
ökologischen Funktionsfähigkeit als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (sogen. 
CEF-Maßnahmen) notwendig. Hierzu sind im Bereich der im Bebauungsplan mit einem (*) 
gekennzeichneten festgesetzten öffentlichen Grünfläche 3 Meisenkästen (Durchmesser 
Einflugloch 2,8-3,2 cm) anzubringen.
In dem mit (**) gekennzeichneten Bereich sind 6 Fledermauskästen aufzuhängen (5 Flachkästen,
z.B. vom Typ Schwegler, 1 geräumiger Rundkasten, z.B. vom Typ Hasselfeld).
Die Nisthilfen und Fledermauskästen sind für einen Zeitraum von 30 Jahren im Abstand von zwei
bis drei Jahren auf ihre Funktion zu überprüfen und bei Abgang zu ersetzen.

4. Während der Baumaßnahmen ist der Bereich der westlichen öffentlichen Grünfläche
(Flst. 264/21, Flur 4, Gemarkung Neuenkirchen) zu sichern (ortsfester Schutzzaun/ 
Reptiliensperreinrichtung).

(2) Behandlung des Oberbodens

Vor Baubeginn ist der Oberboden (bis ca. 0,5 m) von allen Auf- und Abtragsflächen abzutragen und
gemäß DIN 18915 sachgerecht auf speziellen Lagerflächen oder technischen Streifen/Baustreifen
zwischenzulagern und zu behandeln (Lagerung in Mieten und ggf. Ansaat mit Leguminosen). Der für
bautechnische Zwecke nicht verwendbare Oberboden ist für vegetationstechnische Zwecke im Bereich
der Anpflanzungen (Lärmschutzwall) zu verbringen und hier gemäß DIN 18915 in einer Höhe von 20 -
40 cm (bei Gehölzpflanzungen) aufzutragen. Der gelagerte Oberboden ist nach Abschluss der
Bauarbeiten auf allen verbleibenden temporären Bauflächen wieder einzubringen (Wiederandeckung).
Die ausschließliche Herstellung des gem. § 7 Abs. 2 zu errichtenden Lärmschutzwalles aus Oberboden
ist nicht zulässig.

§ 9 Ableitung des Oberflächenwassers (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Das in den eingeschränkten Gewerbegebieten (GE   1/GE  2) und auf den öffentlichen Verkehrsflächen
anfallende und nicht schädlich verunreinigte Oberflächenwasser ist durch geeignete bauliche
Maßnahmen (z.B. Mulden-Rigolen-Systeme) auf den jeweiligen Grundstücksflächen zurückzuhalten und
zur Versickerung zu bringen. Sollte eine Versickerung nicht möglich sein, so ist eine gedrosselte und
dosierte Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers an die angrenzenden Entwässerungsgräben
derart vorzusehen, dass lediglich die natürliche Abfluss-Spende des derzeit unbebauten Geländes
abgegeben wird.

§ 10 Flächen, die von der Überbauung freizuhalten sind – Bauverbotszone
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB i.V.m. § 24 NStrG)

Die im Bebauungsplan festgesetzte, von der Überbauung freizuhaltende Fläche (Bauverbotszone
gem. § 24 NStrG) ist von allen baulichen Anlagen wie Carports, Garagen, Stellplätzen, Nebenanlagen,
Verkehrs-, Lager- und Aufstellflächen sowie von Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfanges
freizuhalten.

II. Örtliche Bauvorschriften (§ 84 NBauO)

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften erstreckt sich nur auf die im
Bebauungsplan festgesetzten eingeschränkten GE  -Gebiete (GE   1 und GE   2).

§ 2 Werbeanlagen

(1) Größe und Anbringungsort

1. Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Ausnahmsweise zulässig sind 
Hinweistafeln bis zu 1,0 m² auch auf anderen Grundstücken, wenn die Stätte der Leistung auf 
einem rückwärtigen Grundstück oder einem zurückliegenden Grundstücksteil gelegen ist. 
Zulässig sind selbstleuchtende und nicht selbstleuchtende auf die Fassade aufzubringende 

Schriftzüge. In die Schriftzüge dürfen Warenzeichen, Sinnbilder oder Ähnliches einbezogen 
werden. Oberhalb der Trauflinie bzw. Attika sind Werbeanlagen unzulässig.

2. Die Größe der Werbeanlagen wird auf 10 m² je Außenwand begrenzt.

(2) Beleuchtung

Die Beleuchtung von Werbeanlagen muss blendfrei sein. Lauf-, Wechsel-, Blink- und
Blitzlichtschaltungen und Anlagen ähnlicher Bauart und Wirkung sind nicht zulässig. Hierzu zählen u.a.
Gegenlichtanlagen, Wendeanlagen, Leitlichtanlagen, Digitalbildanlage, Bild- und Filmprojektionen,
Laseranlagen, Spacecanon, angestrahlte Werbeanlagen, deren Lichtfarbe und Lichtintensität wechselt
sowie Werbeanlagen mit bewegtem Licht.

§ 3 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt gem. § 80 Abs. 5 NBauO, wer als Bauherr, Entwurfsverfasser oder
Unternehmer vorsätzlich oder fahrlässig eine Baumaßnahme durchführen lässt oder durchführt, die nicht
den Anforderungen dieser örtlichen Bauvorschriften über Gestaltung entspricht. Ein Zuwiderhandeln
kann mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von z.Zt. 500.000 € geahndet werden.

III. Hinweise

1. Gesetze und Verordnungen

Baugesetzbuch (BauGB)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634).

Baunutzungsverordnung (BauNVO)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes

(Planzeichenverordnung – PlanZV)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057).

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Februar 2018 (Nds. GVBl. S. 22).

Niedersächsische Bauordnung (NBauO)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. April 2012 (Nds. GVBl. S. 46), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 25. September 2017 (Nds. GVBl. S. 338).

Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. März 2002 (Nds. GVBl. S. 112), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Juni 2016 (Nds. GVBl. S. 97).

Ausführungsbestimmungen zum NWaldLG

RdErl. d. ML v. 05.11.2016 – 406-64002-136 – VORIS 79100 -

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)

Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) geändert worden ist.

2. Archäologische Denkmalpflege

Im Plangebiet befindet sich die archäologische Fundstelle Nr. 37. Es sich um einen erhaltenen
Grabhügel (ca. 11 m im Durchmesser), der in das Verzeichnis der Kulturdenkmale eingetragen ist.
Kulturdenkmale sind instand zu halten, zu pflegen, vor Gefährdung zu schützen und, wenn nötig, instand
zu setzen (§ 6 Abs. 1 NDSchG).
Diese Fundstelle kann sich auch über die Grenze der im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen
Grünfläche (Ö) ausdehnen. Erdarbeiten sind daher archäologisch zu begleiten, archäologische Funde
zu bergen und evtl. auftretende Befundstrukturen wissenschaftlich zu untersuchen. Um Verzögerungen
im Bauvorhaben zu vermeiden, sind diese Untersuchungen 4 Wochen vor Baubeginn durchzuführen.
Die archäologischen Arbeiten sind mindestens 2 Wochen vor Beginn schriftlich der UDSchB und dem
NLD, Stützpunkt Lüneburg, anzuzeigen.

Gemäß § 6 Abs. 3 NDSchG ist der Veranlasser der Zerstörung zur fachgerechten Untersuchung,
Bergung und Dokumentation verpflichtet und trägt die mit der Prospektion und Untersuchung
verbundenen Kosten. Eine Liste von archäologischen Grabungsfirmen ist unter folgender Adresse:
http://www.uni-bamberg.de/?id=8806 einsehbar. Die Anzeigepflicht von Kulturdenkmalen
gem. § 14 NDSchG bleibt unberührt.

Es wird darauf hingewiesen, dass ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde wie etwa Keramikscherben,
Steingeräte oder Schlacken sowie Holzkohleansammlungen, Bodenverfärbungen oder
Steinkonzentrationen, die bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, gem. § 14 Abs. 1
des NDSchG auch in geringer Menge meldepflichtig sind. Sie müssen der zuständigen
Denkmalschutzbehörde des Landkreis Heidekreis sowie dem Niedersächsischen Landesamt für
Denkmalpflege unverzüglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des
NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren
Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde die Fortsetzung der Arbeiten
gestattet.

3. DIN-Vorschriften und Richtlinien

Die zitierten DIN-Vorschriften können während der Sprechzeiten in der Verwaltung der Gemeinde
Neuenkirchen eingesehen werden.

4. Artenliste Gehölze (nicht abschließend)

Die Artenauswahl kann durch weitere, standortgerechte und heimische Gehölzarten ergänzt werden.

Bäume
Betula pendula
Quercus robur
Prunus avium
Sorbus aucuparia

Sträucher
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Cornus sanguinea
Euonymus europaeus
Ilex aquifolium
Frangula alnus
Sambucus nigra
Cytisus scoparius
Rosa canina

5. Militärische Luftfahrt (LV-Radaranlage Visselhövede/Jettiefflugkorridor)

Das Plangebiet befindet sich im Interessenbereich der militärischen LV-Radaranlage Visselhövede
sowie in einem Jettiefflugkorridor. Solch eine Jettiefflugkorridor ist 10 km breit. Flughöhen von ca. 200 m
über Grund sind die Regel.

Die Bundeswehr hat keine Bedenken bzw. keine Einwände, wenn bauliche Anlagen - einschl.
untergeordneter Gebäudeteile - eine Höhe von 20 m über Grund nicht überschreiten. Sollte diese Höhe
überschritten werden, sind dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der
Bundeswehr in jedem Einzelfall die Planungsunterlagen - vor Erteilung einer Baugenehmigung - zur
Prüfung zuzuleiten.

Beschwerden und Ersatzansprüche, die sich auf die vom Flugplatz/Flugbetrieb ausgehenden
Emissionen wie Fluglärm etc. beziehen, werden nicht anerkannt.

6. Externe Kompensation

Aus der Planung resultiert ein Kompensationsdefizit von 25.924 Werteinheiten. Dieses ist über externe
Kompensationsmaßnahmen auszugleichen.

Abb.: Lage der externen Kompensationsmaßnahmen
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Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Neuenkirchen hat den Bebauungsplan Nr. 16C "Gewerbegebiet
Boschstraße“, einschl. örtlicher Bauvorschriften, einschl. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr.
16A "Gewerbegebiet Herteler Straße“ und Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 16B
"Gewerbegebiet Siemensstraße", nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in
seiner Sitzung am 21.06.2018 als Satzung (§ 10 BauGB) beschlossen sowie die Begründung
einschl. Umweltbericht (gem. § 9 Abs. 8 und § 2 a BauGB) gebilligt.

Neuenkirchen, den 27.06.2018

gez. Brunkhorst                                                     L.S.
......................................
Bürgermeister

Inkrafttreten

Der Bebauungsplan Nr. 16C "Gewerbegebiet Boschstraße“, einschl. örtlicher Bauvorschriften,
einschl. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 16A "Gewerbegebiet Herteler Straße“ und
Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 16B "Gewerbegebiet Siemensstraße", ist gemäß § 10
Abs. 3 BauGB am 03.07.2018 in der Böhme-Zeitung sowie durch Aushang und Internet
ortsüblich bekanntgemacht worden.
Der Bebauungsplan Nr. 16C "Gewerbegebiet Boschstraße“, einschl. örtlicher Bauvorschriften,
einschl. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 16A "Gewerbegebiet Herteler Straße“ und
Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 16B "Gewerbegebiet Siemensstraße", ist damit am
03.07.2018 in Kraft getreten.

Neuenkirchen, den 03.07.2018

gez. Brunkhorst                                                     L.S.
....................................
Bürgermeister

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 16C "Gewerbegebiet
Boschstraße“, einschl. örtlicher Bauvorschriften, einschl. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr.
16A "Gewerbegebiet Herteler Straße“ und Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 16B
"Gewerbegebiet Siemensstraße", ist die Verletzung von Vorschriften sowie beachtliche Mängel
des Abwägungsvorganges beim Zustandekommen des Bebauungsplanes und der Begründung
einschl. Umweltbericht nicht geltend gemacht worden.

Neuenkirchen, den __.__.____

....................................
Bürgermeister

Ausfertigungsvermerk

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen durch
Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Rates
übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften
eingehalten worden sind.

Neuenkirchen, den 27.06.2018

gez. Brunkhorst                                                     L.S.
.....................................
Bürgermeister
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Maßnahme 1: Aufforstung, Gesamtfläche: 48.566 m² (Gemarkung: Neuenkirchen, Flur 6,
Flurstücke 13/7 und 13/4)

Lage der Maßnahme
Die Fläche befindet sich ca. 900 m südwestlich der Ortschaft Neuenkirchen direkt an der Kreisstraße K
17. Sie ist umgeben von größeren Waldflächen. Nördlich angrenzend befindet sich ein Einzelhaus.

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
Ackerland auf Braunerde-Podsol. Südlich angrenzend findet sich Gley -Podsol (13/4). Im südlichen Teil
der Fläche quert eine von einzelnen Gehölzen gesäumte Grabenparzelle.

Umsetzung der Maßnahme
1a): Neupflanzung/Aufforstung mit Traubeneichen, sowie (ergänzend) Hainbuche und Winterlinde. Für
die Waldbaumarten ist zugelassenes Vermehrungsgut aus geeigneten Herkunftsgebieten entsprechend
den Empfehlungen der NW-FVA (Empfohlene Herkünfte forstlichen Vermehrungsgutes für
Niedersachsen) zu verwenden.
An der Westseite zur Straße Anlage eines Waldsaumes mit Staudensaum von 3m Breite und einem
Pflanzstreifen von 10 m Breite mit  Pflanzung von standortgerechten Sträuchern.

1b): Entlang der nördlichen Grenze des Flurstücks 13/7 Anlage eines Waldweges zur Erschließung der
dahinter liegenden Waldflächen mit anschließender Anlage eines Waldsaumes mit Staudensaum von
3m Breite und einem Pflanzstreifen von 10 m Breite mit Pflanzung von standortgerechten Sträuchern.
Zäunung der Fläche für einen Zeitraum von 20 Jahren (jährliche Kontrolle) damwildsicher zum Schutz
vor Wildverbiss.
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der Gehölze/Waldrand: gemäß DIN 18916 und DIN 18919
in den ersten drei Jahren. Danach sporadische Mahd der Säume alle 2-3 Jahre im Spätsommer/Herbst
(Mulchmahd). Umsetzung/Pflege durch VNP Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide.

Maßnahme 2: Bestandsumbau, Gesamtfläche: 12.827 m² (Gemarkung: Neuenkirchen, Flur 8,
Flurstücke 23 und 25/1)

Lage der Maßnahme
Die Flächen befinden sich ca. 2,6 km südlich der Ortschaft Neuenkirchen an der Kreisstraße K 15
(Flurstück 25/1) bzw. an einem Waldweg Richtung Siedlung Frielingen (Flurstück 23).

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen
Teils lichter Kiefernwald mittlerer Altersklasse mit ausgeprägter Bodenvegetation und teils ausgeprägter
zweiter Baumschicht (Birke, Eberesche, Faulbaum, teils Eiche) auf Podsol (25/1), Kiefernwald mittlerer
Altersklasse auf Gley mit Erd-Niedermoorauflage (23).

Umsetzung der Maßnahme
Auf ca. 1,3 ha soll ein Waldumbau zur längerfristigen Entwicklung eines naturnahen Eichenmischwaldes
durchgeführt werden. Auf Flurstück 23 soll der Bestandsumbau der Entwicklung eines artenreichen
Waldrandes dienen.
Die Unterpflanzung soll mit Eichen im Verbund 0,8 x 2 m in gruppenweiser Pflanzung erfolgen unter
Beachtung der Bestandssituation. Dabei ist zugelassenes Vermehrungsgut aus geeigneten
Herkunftsgebieten entsprechend den Empfehlungen der NW-FVA (Empfohlene Herkünfte forstlichen
Vermehrungsgutes für Niedersachsen) zu verwenden.
Bedarfsweise muss zuvor eine Durchforstung zur Entfernung von Kiefernaufwuchs stattfinden zur
Vermeidung von Durchforstungsmaßnahmen in den nächsten 10 Jahren. Bei Durchforstungen sind die
gem. Nr. 5 vorzusehenden CEF – Maßnahmen zu berücksichtigen.
Die Jungpflanzen der Maßnahmenflächen sind bedarfsweise mit einer damwildsicheren Zäunung vor
Verbiss zu schützen.
Umsetzung / Pflege der Maßnahme durch den VNP Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide

Maßnahme 3: Bestandsumbau, Gesamtfläche: 11.173 m² (Gemarkung: Schwalingen, Flur 3,
Flurstück 15/4)

Lage der Maßnahme
Die Fläche befindet sich ca. 900 m nordwestlich der Ortschaft Schwalingen an einem Waldweg.

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen
Kiefernwald mittlerer Altersklasse auf Podsol mit ausgeprägter zweiter Baum- bzw. Strauchschicht
(Kiefer, Birke, Eberesche, Eiche, Faulbaum).

Umsetzung der Maßnahme
Auf einer Teilfläche von ca. 1,1 ha Größe soll ein Waldumbau zur längerfristigen Entwicklung eines
naturnahen Eichenmischwaldbestandes sowie eines artenreichen Waldrandes durchgeführt werden.

Auf einer Teilfläche von ca. 1,1 ha Größe soll ein Waldumbau zur längerfristigen Entwicklung eines
naturnahen Eichenmischwaldbestandes sowie eines artenreichen Waldrandes durchgeführt werden.

Unter Beachtung der Bestandssituation ist das Bestandsziel durch mehrmalige Durchforstungen im
Abstand von jeweils 10 Jahren in einem Zeitraum von 20 Jahren zu erreichen. Dabei ist jeweils 1/3 des
Kiefernaltbestandes zu entnehmen. Zusätzlich ist jeweils aufgekommener Kiefernjungaufwuchs zu
entfernen. Umsetzung durch die Gemeinde Neuenkirchen. Überprüfung der Entwicklung jeweils im
Vorfeld der Durchforstungen.

Maßnahme 4: Neuanlage Waldsaum, Gesamtfläche: 13.269 m² (Gemarkung: Schwalingen, Flur 3,
Flst. 15/4)

Lage der Maßnahme
Die Fläche befindet sich ca. 900 m nordwestlich der Ortschaft Schwalingen angrenzend an die
Maßnahme 3.

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen
Acker auf Podsol, im äußersten Norden Acker auf Podsol-Gley.

Umsetzung der Maßnahme
Waldrandneubegründung im Übergangsbereich zwischen Forst und landwirtschaftlich genutzter Fläche
im Verbund mit einer Aufforstung auf einer Fläche von 13.269 m² überwiegend nordwestlich exponiert.
Durch truppweise Pflanzung einheimischer standortgerechter Sträucher und Bäume (Licht- und
Pionierbaumarten) soll eine mosaikartige Biotopstruktur aus verschiedenen Randelementen wie
Kräutersaumen, Sträuchern und Bäumen geschaffen werden. Die Säume werden durch Sukzession
entwickelt.

Umsetzung der Maßnahme durch den VNP Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide, Pflege durch
die Gemeinde Neuenkirchen.

Durchführung:
4a) Anlage Waldsaum auf einer Fläche von insgesamt 0,95 ha in einer Gesamtbreite von 22 m durch
strauchbetonte Gehölzpflanzung in einem 18 m breiten, dem Waldrand vorgelagerten Streifen auf einer
Länge von ca. 400 m und auf einer Fläche von ca. 0,75 ha. Anlage aus standortheimischen
Laubgehölzen (mind. 2xv. Sträucher und Heister). Verwendung von Schwarzer Holunder, Schlehe,
Hundsrose, Faulbaum, Roter Hartriegel, Hasel, sowie  einzelnen kleinkronige Bäume (Feldahorn,
Vogelkirsche, Eberesche, Birke) und Traubeneiche, Stieleiche (10 %) auf der waldzugewandten Seite.
Die Flächen sind gemäß DIN 18915 vorzubereiten. Pflanzabstände mindestens 1,0 m x 1,5 m.
Zu den Ackerflächen hin sollen sich auf einer Breite von durchschnittlich 4 m  und einer Fläche von 0,2
ha krautige Saumbiotope entwickeln durch Sukzession bei dauerhafter Herausnahme der Säume aus
der landwirtschaftlichen Nutzung.

4b) In dem nach Nordost exponierten Abschnitt  ist zwischen  dem bestehenden Wald und dem
anzulegenden Waldrand auf einer Fläche von 0,377 ha eine baumbetonte Zusammensetzung als
Aufforstung vorzusehen. Entwicklungsziel ist bodensaurer Eichenmischwald. Für die Pflanzung.ist nach
FoVG zugelassenes Vermehrungsgut aus geeigneten Herkunftsgebieten entsprechend den
Empfehlungen der NW-FVA (Empfohlene Herkünfte forstlichen Vermehrungsgutes für Niedersachsen)
zu verwenden.

Es ist bei Bedarf eine Zäunung zum Schutz gegen Wildverbiss sowie Schutz gegen Schädigung durch
angrenzende Bewirtschaftung (Eichenspaltpfähle in einem Abstand von jeweils 100 m) vorzusehen.

Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der Gehölze/Waldrand: gemäß DIN 18916 und DIN 18919
In den ersten drei Jahren. Danach sporadische Mahd der Säume alle 2-3 Jahre im Spätsommer/Herbst
(Mulchmahd). Die ordnungsgemäße Umsetzung ist nach Durchführung sowie nach Ablauf von 3 Jahren
durch die Gemeinde zu überprüfen.

7. Maßnahmen für den Artenschutz

1. CEF-Maßnahmen für Fledermäuse und Brutvögel

Der Verlust von Höhlenbäumen für Brutvögel und Fledermäuse ist zu kompensieren. Dies erfolgt
zusätzlich zu den unter § 8 Abs. 1 festgesetzten Maßnahmen innerhalb des Plangebietes auf den
Flächen der externen Kompensationsmaßnahme 2 (Flurstücke 23 und 25/1, Flur 8, Gemarkung
Neuenkirchen).

Fledermäuse

Um den Ansprüchen der betroffenen Fledermausarten gerecht zu werden, sollten verschiedene
Kastentypen (Flach- sowie geräumige Rundkästen) verwendet werden:

- 15 Flachkästen, z.B. vom Typ Schwegler;
- 5 geräumige Rundkästen, z.B. vom Typ Hasselfeld.

Für die Hängung sollen geeignete ältere Bäume (Kiefern, Eichen) bevorzugt in der Nähe der
Waldränder gewählt werden. Es soll eine gruppenweise Hängung bei unterschiedlicher Exposition der
Einzelkästen erfolgen von 5 Gruppen mit je drei Flach- und einem Rundkasten. Die Anbringung erfolgt
an einzelnen, älteren Bäumen (mind. ca. 30 cm Brusthöhendurchmesser (BHD), max. 1 Kasten pro
Baum). Der Abstand der Kästen innerhalb einer Gruppe untereinander sollte ca. 10 m (max. 20 m, min.
5 m) betragen. Die Aufhängung erfolgt in min. 4 m Höhe mit einer Ausrichtung der Anflugöffnung nach
Osten bzw. Südosten, bevorzugt in lichten Bereichen. Der Raum vor und unter dem Anflugloch muss frei
von Hindernissen sein (keine Äste im Abstand von ca. 1-2 m davor).

Brutvögel

Insgesamt sind 12 Kästen für Meisen (Durchmesser Einflugloch 2,8-3,2 cm) und 3 Starenkästen
(Durchmesser Einflugloch 4,5 cm). aufzuhängen. Mindestens ein Meisenkasten ist dabei jeweils in
engem räumlichen Zusammenhang zu den gruppenweise gehängten Fledermauskästen anzubringen.
Für die Hängung sind geeignete ältere Kiefern zu wählen. Geeignete Typen/ Modelle sind
beispielsweise:

- Schwegler Typ 3S (Starenhöhle),
- Starenkasten (Aufhängung mit Drahtbügel/ Aluminiumnagel am Baumstamm),
- Meisenkästen (Durchmesser Einflugloch 2,8-3,2 cm).

Die Nisthilfen und Fledermauskästen sind für einen Zeitraum von 30 Jahren zu pflegen und im Abstand
von zwei bis drei Jahren auf ihre Funktion zu überprüfen und bei Abgang zu ersetzen. Danach Erhalt
der jeweiligen Bäume als Habitatbäume. Bei Auswahl der für die Hängung geeigneten Bäume ist der
erfolgende Waldummbau (siehe externe Kompensationsmaßnahme 2) und die hierzu ggf. erforderliche
Durchforstung zu berücksichtigen. Die Umsetzung/Pflege erfolgt durch den VNP Stiftung
Naturschutzpark Lüneburger Heide.

Die genannten Maßnahmen sind in der Zeit zwischen 01.10. und 28.02. vor Baubeginn bzw. spätestens
zeitgleich mit den erforderlichen Baumfällungen im Zuge der Baufeldräumung mit den genannten
Maßgaben umzusetzen.

2. Weitere Maßnahmen für den Artenschutz

Ameisen

Im Zuge der Baufeldräumung nach Beseitigung der Gehölze und vor Räumung der Stubben ist eine
systematische Begehung erforderlich, um alle Ameisennester zu erfassen. Für die notwendigen
Notumsiedlungen der Ameisennester muss eine Zuwegung zu den einzelnen Nestern vorhanden sein
bzw. die Befahrbarkeit hergestellt werden, um den Abtransport der Ameisenvölker zu ermöglichen. Eine
Umsiedlung kann im Zeitraum zwischen dem Ende der Winterruhe und dem Ende des
spätsommerlichen Aktivitätsschwerpunktes (März – September) erfolgen. Die Umsiedlung und die
Auswahl geeigneter Flächen für die Neuansiedlung ist in Zusammenarbeit mit dem
Ameisenschutzbeauftragten des Heidekreises durchzuführen. Die Umsiedlung erfolgt auf geeignete
Waldflächen im Heidekreis, soweit möglich innerhalb des Gemeindegebietes. Die Lokalisierung wird im
Einzelfall festgelegt.

Insekten

Zum Schutz der Insekten ist nach Möglichkeit LED-Beleuchtung oder aber sind
Natriumdampf-Niederdrucklampen vorzusehen.

8. Bauverbotszone gem. § 24 NStrG

Die Herstellung des geplanten Lärmschutzwalls innerhalb der Bauverbotszone entlang der
Landesstraße bedarf gem. § 24 (7) NStrG der Ausnahme vom Bauverbot, die ggf. im Rahmen eines
gesonderten Genehmigungsverfahrens mit Auflagen und Bedingungen seitens der
Straßenbauverwaltung in Aussicht gestellt wird.

Die Aufschüttung des geplanten Lärmschutzwalles entlang der Landesstraße ist vor Bauausführung mit
der hiesigen Straßenbauverwaltung unter Vorlage detaillierter Planunterlagen einvernehmlich
abzustimmen. Der Abstand des Wallfußes zur Stammkante der sich in diesem Bereich befindlichen
Bäume sollte 2,5 m nicht unterschreiten um Schäden an den Bäumen zu vermeiden. Weiterhin darf die
Unterhaltung des geplanten LSW nicht über oder vom Landesstraßengrundstück erfolgen, hierzu ist ggf.
ein entsprechender Unterhaltungsweg vorzusehen.

Bei der Planung des Lärmschutzwalls sind insbesondere die Anforderungen der RPS „Richtlinien für
passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme" im entsprechenden Streckenabschnitt
der L 171 zu berücksichtigen.


